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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Einen Gesamtkredit von CHF 159,6 Mio. hatte der Bundesrat mit seiner Botschaft vom
25. Mai 2016 für den Werterhalt von Polycom beantragt. Der Name Polycom bezeichnet
das Sicherheitsfunksystem der Behörden und Organisationen für Rettung und
Sicherheit der Schweiz. Das System ist kein reines Notfunksystem, sondern steht täglich
im Einsatz und ermöglicht den Funkkontakt insbesondere zwischen Grenzwacht,
Polizei, Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz, Nationalstrassenunterhalt, Betreibern von
kritischer Infrastruktur sowie Verbänden der Armee, wenn diese zur Unterstützung der
zivilen Behörden eingesetzt werden. Zwischen 2001 und 2015 wurde das System von
allen Kantonen eingeführt. Seit der Inbetriebnahme des letzten kantonalen Teilnetzes
decken rund 750 Antennen die gesamte Schweiz ab und bedienen über 55'000 Nutzer.
Polycom ist abhörsicher und funktioniert unabhängig von der öffentlichen
Stromversorgung und dem Mobilfunknetz, was es für Grossanlässe oder
Katastrophenfälle sehr wertvoll macht. Damit Polycom bis 2030 – bis zu diesem
Zeitpunkt garantiert die Herstellerfirma Airbus die Unterstützung des Systems – weiter
genutzt werden kann, muss es technisch überholt werden. Die nötigen Investitionen
sollen in zwei Etappen erfolgen. In der ersten Etappe soll unter anderem ein Gateway
erstellt werden, das für eine Übergangszeit alte und neue Infrastruktur verbindet. Dafür
soll das Parlament zusammen mit der Genehmigung des Gesamtkredits die erste
Tranche von CHF 72,4 Mio. freigeben. Die zweite Etappe mit Kosten in der Höhe von
CHF 87,2 Mio. wird der Bundesrat auslösen, sobald die Entwicklung der technischen
Komponenten abgeschlossen ist. Den Löwenanteil an dieser zweiten Tranche macht der
Ersatz der alten Infrastruktur aus. Neben dem Kredit beinhaltet die Vorlage auch die
solidere rechtliche Abstützung der Systemerneuerung sowie der Kostenaufteilung
zwischen Bund und Kantonen. Dazu soll vorerst die Alarmierungsverordnung angepasst
und später dann das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
revidiert werden. In Ermangelung einer Alternative wurde der Bundesbeschluss in der
zweiten Jahreshälfte 2016 in beiden Räten einstimmig angenommen. Voten
verschiedener politischer Couleur hatten in den Diskussionen auf die Unverzichtbarkeit
des Systems und die damit zusammenhängende Alternativlosigkeit hingewiesen und
betont, man müsse bei der einstigen Ablösung von Polycom frühzeitig mit der
Projektplanung beginnen, damit man das nächste Mal nicht wieder in die Abhängigkeit
eines Monopolanbieters gerate. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2016
KARIN FRICK

1) AB NR, 2016, S. 1447 ff.; AB SR, 2016, S. 1006 ff.; BBl, 2016, S. 4159 ff.; BBl, 2017, S. 115 f.; NZZ, 26.5., 21.9.16
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